
  

Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 

Die 13 Module des Hartz-Konzepts 

Das Hartz-Konzept zur Reform des Arbeitsmarktes umfasst 13 "Innovationsmodule". Die neue Leit-
idee der Arbeitsmarktpolitik lautet "Eigeninitiativen auslösen - Sicherheit einlösen". Die Arbeitsförde-
rungspolitik wird im Sinne einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik umgebaut.  

Im Zentrum der Arbeitsförderung steht künftig die eigene Integrationsleistung des Arbeitslosen. Diese 
wird von einem Angebot an Dienstleistungen begleitet: von der Vermittlung von Zeitarbeit über Quali-
fizierungsmöglichkeiten bis zu einer regulären Beschäftigung. Parallel dazu können Arbeitsuchende 
auf ein integriertes Fördersystem aus Beratung, Betreuung und materieller Sicherung zurückgreifen.  

Die aktivierenden Maßnahmen zur Förderung der Integration in den Arbeitsmarkt werden dabei kon-
sequent am Bedarf der Arbeitsuchenden und an jenem der Unternehmen der Regionen ausgerichtet. 
Sie werden auf die Personengruppen konzentriert, deren Beschäftigungsfähigkeit eingeschränkt ist. 
Die gesetzlichen Vorgaben für die Arbeitsförderungsmaßnahmen werden reduziert und vereinfacht. 
Eine stärkere Dezentralisierung und die gleichzeitige Ausweitung der Budgetkompetenzen der Ar-
beitsämter steigern die Effizienz der Arbeitsvermittlung. Die Arbeitslosenversicherung soll langfristig 
zu einer "Beschäftigungsversicherung" weiterentwickelt werden, welche Einkommensrisiken durch 
Übergänge zwischen unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnissen im Laufe des Berufslebens absi-
chert. 

Strategische Ausrichtung und Kernaufgaben der Bundesanstalt für Arbeit 

Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik müssen wirksam verzahnt und auf regionaler wie lokaler Ebene 
unter Mitwirkung aller arbeitsmarktpolitischen Akteure umgesetzt werden. Die Bundesanstalt für Arbeit 
(BA) verfolgt vorrangig das Ziel der raschen und nachhaltigen (Wieder-)Beschäftigung am ersten Ar-
beitsmarkt und arbeitet präventiv. Ihre Kernaufgaben sind Vermittlung, vermittlungsfördernde Leistun-
gen und Existenzsicherung bei Arbeitslosigkeit. Nicht unmittelbar mit der Arbeitsförderung verbundene 
Aufgaben sollen künftig ausgelagert werden.  

Die bisherige Finanzierung der BA soll durch einen geregelten Bundeszuschuss und eine angemes-
sene Beteiligung der Länder und Kommunen ergänzt werden. In strukturschwachen Regionen, vor 
allem in den neuen Bundesländern, bleibt öffentlich geförderte Beschäftigung bis auf weiteres unver-
zichtbar. Sie soll über Steuern finanziert werden. Die BA nutzt verstärkt die Dienstleistungen privater 
Arbeitsvermittler. 

1) Doppelter Kundenauftrag: Arbeitsuchende und Arbeitgeber - Verbesserter Service für Kun-
den - JobCenter  
Die Arbeitsämter werden zu JobCentern umgestaltet. Neben den bisherigen Dienstleistungen der 
BA übernehmen die JobCenter auch die arbeitsmarktrelevante Beratung und Betreuung seitens 
des Sozialamtes, des Jugendamtes, des Wohnungsamtes, der Sucht- und Schuldnerberatung und 
sind Schnittstelle zur PersonalServiceAgentur (PSA). Anlaufstelle ist der Vermittler oder Fallma-
nager. Die Arbeitsvermittler werden von Verwaltungs- und Nebenaufgaben befreit und konzentrie-
ren sich auf die Pflege der Kontakte zu den Betrieben und die Akquisition offener Stellen. 

2) Familienfreundliche Quick-Vermittlung und Erhöhung der Geschwindigkeit in der Vermitt-
lung  
Arbeitnehmer sind zukünftig verpflichtet, das JobCenter nach einer Kündigung unverzüglich über 
drohende Arbeitslosigkeit zu informieren, damit Vermittlungsbemühungen frühzeitig einsetzen 
können. Bei verspäteten Meldungen gibt es Abschläge vom Arbeitslosengeld. Die Vermittlung wird 
durch verschiedene Maßnahmen beschleunigt und familienfreundlich ausgestaltet. Arbeitslose, 
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die Verantwortung für Familien tragen, werden bei der Vermittlung bevorzugt behandelt. Zur bes-
seren Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden zusätzliche Kapazitäten der Kinderbetreuung 
aufgebaut. 

3) Neue Zumutbarkeit und Freiwilligkeit  
Die Zumutbarkeit wird nach geographischen, materiellen, funktionalen und sozialen Kriterien, bei 
denen auch die familiäre Situation eine Rolle spielt, neu formuliert und in Verbindung mit Freiwil-
ligkeit und Pflichten konsequent umgesetzt. So wird einem jungen, alleinstehenden Arbeitslosen 
bei der Mobilität mehr zugemutet als einem Arbeitslosen mit Verantwortung für Familienangehöri-
ge. Lehnt ein Arbeitsloser eine Beschäftigung ab, muss er nachweisen, dass die abgelehnte Be-
schäftigung unzumutbar war. Sperrzeiten für die Zahlung von Arbeitslosengeld werden künftig dif-
ferenzierter nach verschiedenen Tatbeständen eingesetzt. 

4) Jugendliche Arbeitslose - AusbildungsZeit-Wertpapier 
Die JobCenter übernehmen die Verantwortung für eine aktive beiderseitige Suche nach einer 
Praktikums- oder Ausbildungsstelle. Es sollen weitere neue Ausbildungsberufe entwickelt werden. 
Qualifizierungsbausteine aus bestehenden Ausbildungsberufen sollen verstärkt jugendlichen Ar-
beitslosen angeboten werden. Mit dem AusbildungsZeit-Wertpapier (AZWP) sollen zusätzliche 
Ausbildungsplätze finanziert werden. Die Umsetzung des AZWP erfolgt über eine gemeinnützige 
Stiftung. 

5) Förderung älterer Arbeitnehmer und "BridgeSystem" 
Zur Bewältigung der Arbeitslosigkeit Älterer werden zwei Wege vorgeschlagen: Zur stärkeren In-
tegration älterer Arbeitsloser in den Arbeitsmarkt ersetzt die Lohnversicherung, die die bisherige 
Arbeitslosenversicherung ergänzt, einen Teil des Einkommensverlustes, der bei der Übernahme 
einer niedriger bezahlten sozialversicherungspflichtigen Arbeit entsteht. Zudem wird der Beitrags-
satz zur Arbeitslosenversicherung für Ältere gesenkt, wenn sie eine neue Beschäftigung aufneh-
men. Die Möglichkeiten der befristeten Beschäftigung Älterer werden erweitert. Andererseits kön-
nen durch das "BridgeSystem" ältere Arbeitslose auf eigenen Wunsch ab 55 Jahren aus dem Be-
zug des Arbeitslosengeldes und der Betreuung durch das JobCenter ausscheiden. Sie erhalten 
statt des Arbeitslosengeldes eine kostenneutral errechnete monatliche Leistung und den vollen 
Schutz der Sozialversicherung. 

6) Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe 
Zur Vermeidung von Verwaltungsaufwand und Intransparenz sowie zur Verbesserung der Ab-
stimmung und Verantwortlichkeit wird in Zukunft jeder, der Leistungen bezieht, nur noch von einer 
Stelle betreut. Es wird drei Arten von Leistungen geben:  

− Das Arbeitslosengeld I ist die beitragsfinanzierte Versicherungsleistung, die in Dauer und Hö-
he den bisherigen Regeln entspricht.  

− Das Arbeitslosengeld II ist eine steuerfinanzierte Leistung, abhängig von der Bedürftigkeit, zur 
Sicherung des Lebensunterhalts arbeitsloser Erwerbsfähiger nach dem Bezug von Arbeitslo-
sengeld oder wenn der Anspruch auf Arbeitslosengeld nicht erfüllt ist.  

− Das Sozialgeld entspricht der bisherigen Sozialhilfe für nicht Erwerbsfähige. 

7) Kein Nachschub für Nürnberg! Beschäftigungsbilanz - Bonussystem für Unternehmen 
Alle Unternehmen sind aufgefordert, ihrer Verantwortung für die Sicherung und Schaffung von Ar-
beitsplätzen gerecht zu werden. Die JobCenter und die KompetenzCenter unterstützen die Unter-
nehmen dabei und bieten deshalb Beschäftigungsberatung zu den Bereichen Arbeitsrecht, G
taltung betrieblicher Arbeitsbedingungen, etc. an. Unternehmen mit einer positiven Beschäfti-
gungsentwicklung erhalten einen Bonus in der Arbeitslosenversicherung. 

es-
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8) Aufbau von PersonalServiceAgebturen (PSA) - Betriebsnahe Weiterbildung - Integration 
schwer Vermittelbarer 
Die PersonalServiceAgentur (PSA) ist ein wirkungsvolles Instrument zum Abbau der Arbeitslosig-
keit. Ziel ist, Einstellungsbarrieren zu überwinden und Arbeitslose mit einer neuen Form vermitt-
lungsorientierter Arbeitnehmerüberlassung schnell wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integrie-
ren. Die PSA sind eigenständige Organisationseinheiten und arbeiten für und im Auftrag des Ar-
beitsamtes. Die Verpflichtung des Arbeitslosen zur Aufnahme einer Beschäftigung in der PSA er-
gibt sich aus den Regelungen der Zumutbarkeit. Ablehnung ist mit Leistungskürzungen verbun-
den. Während der Probezeit wird ein Nettolohn in Höhe des Arbeitslosengeldes gezahlt, anschlie-
ßend der tariflich vereinbarte PSA-Lohn. Wechselt ein Arbeitnehmer in ein reguläres Beschäfti-
gungsverhältnis, erhält er den dort üblichen Lohn. Die gesetzlichen Beschränkungen des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes sollen aufgehoben werden. 

9) Neue Beschäftigung und Abbau von Schwarzarbeit durch "Ich-AG" und "Familien-AG" mit 
vollwertiger Versicherung - Mini-Jobs mit Pauschalabgabe und Abzugsfähigkeit von priva-
ten Dienstleistungen 
Mit den beiden neuen Instrumenten Ich-AG und Mini-Job werden neue Wege zur Bewältigung des 
Problems Schwarzarbeit aufgezeigt. Die Ich-AG - eine Vorstufe zu vollwertiger Selbständigkeit - 
zielt auf weniger Schwarzarbeit Arbeitsloser, die Mini-Jobs auf weniger Schwarzarbeit bei Dienst-
leistungen in Privathaushalten. Die Einnahmen der Ich-AG unterliegen einer 10-prozentigen Pau-
schalbesteuerung bis zu einer Verdienstgrenze von 25.000 Euro pro Jahr bei voller Sozialversi-
cherungspflicht. Die Verdienstgrenze bei Minijobs für Dienstleistungen in privaten Haushalten soll 
auf 500 Euro monatlich angehoben werden, der Einzug des Sozialversicherungsbeitrags (Sozial-
versicherungspauschale von 10 Prozent) wird vereinfacht. 

10) Personal - Transparentes Controlling - Effiziente IT-Unterstützung aller Prozesse - Aufbau-
organisation - Selbstverwaltung - Arbeitsmarktforschung - Change Management 
Die BA wird nach einem neuen Leitbild arbeiten, das in einem neuen Handlungsleitfaden für jeden 
Mitarbeiter und einem neuen Personalkonzept seinen Ausdruck findet. Innerhalb der BA werden 
die Beschäftigungsverhältnisse neu gestaltet. Es wird viele Veränderungen geben: Dazu gehören 
ein neues einheitliches Dienstrecht, die Steuerung der Arbeitsämter über vereinbarte oder vorge-
gebene Ergebnisse, die Weiterentwicklung des Controllings, die durchgängige Unterstützung aller 
Geschäftsprozesse durch IT und öffentlicher Zugang zu Informationen und Dienstleistungen über 
Internet und Selbstinformationseinrichtungen. Die Aufbauorganisation wird künftig zweistufig sein: 
Zentrale und Arbeitsämter, die über JobCenter den lokalen Kundenbedarf bedienen. In jedem 
Bundesland wird außerdem ein KompetenzCenter eingerichtet. 

11) Umbau der Landesarbeitsämter zu KompetenzCentern für neue Arbeitsplätze und Beschäf-
tigungsentwicklung - Start mit den neuen Bundesländern 
Die Landesarbeitsämter werden zu KompetenzCentern umgebaut, deren beschäftigungspolitische 
Aufgaben steuerfinanziert sind. Die KompetenzCenter vernetzen und koordinieren die Arbeits-
markt- und Wirtschaftspolitik auch über Verwaltungsgrenzen hinweg. Sie bieten Ländern, Kom-
munen, Unternehmen und Kammern komplementäre Lösungen und Ressourcen an. Sie fungieren 
auch als Hauptansprechpartner für große Unternehmen, unterstützen die JobCenter bei der Bera-
tung von Klein- und mittelständischen Unternehmen, sind Verbindungsstelle zu den Landesregie-
rungen, koordinieren überregionale Qualifizierungsprogramme und betreiben Trend- und regionale 
Arbeitsmarktforschung. 

12) Finanzierung der Maßnahmen zum Abbau der Arbeitslosigkeit 
Mit dem Konzept des JobFloaters wird die Finanzierung von Arbeitslosigkeit durch die Finanzie-
rung von Arbeit ersetzt. Stellt ein Unternehmen einen Arbeitslosen nach der Probezeit ein und 
schafft es einen neuen Arbeitsplatz, erhält es die Option auf ein Finanzierungspaket in Form eines 
Darlehens. Dieses Angebot gilt für kleine und mittlere Unternehmen in den alten und neuen Län-
dern. Mit einem JobFloater in Höhe von 100.000 Euro (50.000 Euro Förderkredit, 50.000 Euro 
Nachrangsdarlehen) und einer Vergabe für 100.000. Arbeitnehmer pro Jahr ergäbe sich ein Fi-
nanzierungsbedarf von 10 Milliarden Euro pro Jahr. Wenn in den nächsten drei Jahren die A
beitslosenzahl um 2 Millionen gesenkt wird, ergäbe sich nach heutigen Maßstäben groben Sc
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zungen zufolge ein Einspareffekt in Höhe von 19,6 Milliarden Euro bei Arbeitslosengeld und Ar-
beitslosenhilfe - Mittel die für die Förderung von der Beschäftigung in Ich- oder Familien-AGs und 
in den PSA verwendet werden können. 

13) Masterplan - Beitrag der "Profis der Nation" 
Die Arbeitslosigkeit ist ein Problem, das alle Menschen in Deutschland angeht. Seine Lösung 
kann nicht alleine der Politik, den Gewerkschaften, den Unternehmen oder gar den Arbeitslosen 
überlassen werden. Jeder ist gefordert, mit anzupacken. Die Profis der Nation, wie die Hartz-
Kommission sie nennt, sind gefordert, eine Koalition für ein flächendeckendes Netz von konkreten 
Projekten zu bilden: Vollzeitpolitiker in Bund, Land und Gemeinden, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Bundesanstalt für Arbeit, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Managerinnen und 
Manager, Funktionsträgerinnen und -träger in Gewerkschaften und Betriebsräten, Vertreterinnen 
und Vertreter der Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände, Lehrkräfte, Geistliche, Vereine, J
listinnen und Journalisten, Künstlerinnen und Künstler, Verantwortliche in sozialen Einricht
Arbeitsloseninitiativen und Selbsthilfegruppen. Denn ein Problem, das alle angeht, muss auch von 
allen gelöst werden.  

ourna-
ungen, 

Nach: Information der Bundesregierung zur Kommission „Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ vom 16. August 2002. 
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